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Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Abfallgebührensatzung des Landkreises Weil-
heim-Schongau (AbfGS - Abfallgebührensatzung) vom 20.12.2011

I.
Der Kreistag des Landkreises Weilheim-Schongau hat am 16.12.2012 die nachstehende Ände-
rung der Gebührensatzung zur Abfallgebührensatzung des Landkreises Weilheim-Schongau
(AbfGebS - Abfallgebührensatzung) beschlossen. Diese Gebührenregelungen für die Selbstan-
lieferung von Abfällen zur Beseitigung am Abfallentsorgungszentrum Erbenschwang und den
Recyclinghöfen waren aufgrund eichrechtlicher Vorgaben hinsichtlich der Mindestgebührenre-
gelungen anzupassen. Die Änderungen treten nach Bekanntmachung zum 01.01.2012 in Kraft.

II.
Der Landkreis Weilheim-Schongau erlässt gemäß Art. 7 Abs. 2 und 5 BayAbfG i.V.m. Art. 1, 2
und 8 KAG folgende

Satzung
zur Änderung der Gebührensatzung zur Abfallgebührensatzung des Landkreises Weilheim-

Schongau (AbfGS - Abfallgebührensatzung)
vom 20.12.2011

§ 1
Die Gebührensatzung zur Abfallgebührensatzung des Landkreises Weilheim-Schongau (AbfGS
- Abfallgebührensatzung) vom 22.11.2010 zuletzt geändert am 01.01.2011 wird hiermit wie folgt
geändert:

(1) § 4 Abs. 4 Satz 2 bis 4 wird wie folgt gefasst:
(4) 1Für die Entsorgung von Abfällen am Abfallentsorgungszentrum des Landkreises betragen

die Gebühren
je Gewichts- pro ange-
tonne bzw. fangene 10 kg

a) Restmüll (Abfall zur Beseitigung) 205,00 3 bzw. 2,05 3

b) zu behandelnde Baustellenabfälle 205,00 3 bzw. 2,05 3

c) künstliche Mineralfasern 205,00 3 bzw. 2,05 3

(nur mit besonderen Vorkehrungen)
d) sonstige schadstoffhaltige besondere Abfälle 205,00 3 bzw. 2,05 3

e) direkt abzulagernde, nicht zu behandelnde 120,00 3 bzw. 1,20 3

Baustellenabfälle (z.B. Heraklith, Rigips,
Glasbausteine, etc.)

f) Straßenaufbruch aus Teer 120,00 3 bzw. 1,20 3

g) schadstoffhaltiges Erdreich 120,00 3 bzw. 1,20 3

h) Stäube 120,00 3 bzw. 1,20 3

i) asbestzementhaltige Abfälle 150,00 3 bzw. 1,50 3

(nur mit besonderen Vorkehrungen)
‘2Anlieferungen von Abfällen nach Satz 1 Buchstabe a) bis d) bis zu einer Gebührenhöhe von
25,00 3 werden mit folgenden Staffelgebühren berechnet:

unter 50 Kilogramm 10,00 3

bis 70 Kilogramm 15,00 3

bis 100 Kilogramm 20,00 3

bis 120 Kilogramm 25,00 3

3Anlieferungen von Abfällen nach Satz 1 Buchstabe e) bis h) bis zu einer Gebührenhöhe von
25,00 3 werden mit folgenden Staffelgebühren berechnet:

unter 50 Kilogramm 5,00 3

bis 80 Kilogramm 10,00 3

bis 120 Kilogramm 15,00 3

bis 160 Kilogramm 20,00 3

bis 200 Kilogramm 25,00 3

4Für Kleinanlieferungen nach Satz 1 Buchstabe i) wird bei einer Anliefermenge unter 50 kg
jeweils ein Betrag von 5,00 3 erhoben.

(2) § 4 Absatz 5 Satz 2 und 3 wird wie folgt gefasst:
(5) 1Für die Entsorgung von selbst angelieferten und gebrachten Abfällen über die Recyclinghöfe

des Landkreises betragen die Gebühren

je Gewichts- pro ange-
tone bzw. fangene 10 kg

a) zu behandelnde Baustellenabfälle 205,00 3 bzw. 2,05 3

b) künstliche Mineralfasern 205,00 3 bzw. 2,05 3

(nur mit besonderen Vorkehrungen)
c) direkt abzulagernde, nicht zu behandelnde 120,00 3 bzw. 1,20 3

Baustellenabfälle (z. B. Heraklith, Rigips,
Glasbausteine, etc.)

2Anlieferungen von Abfällen nach Satz 1 Buchstabe a) bis b) bis zu einer Gebührenhöhe von
25,00 3 werden mit folgenden Staffelgebühren berechnet:

unter 50 Kilogramm 10,00 3

bis 70 Kilogramm 15,00 3

bis 100 Kilogramm 20,00 3

bis 120 Kilogramm 25,00 3

3Anlieferungen von Abfällen nach Satz 1 Buchstabe c) bis zu einer Gebührenhöhe von
25,00 3 werden mit folgenden Staffelgebühren berechnet:

unter 50 Kilogramm 5,00 3

bis 80 Kilogramm 10,00 3

bis 120 Kilogramm 15,00 3

bis 160 Kilogramm 20,00 3

bis 200 Kilogramm 25,00 3

§ 3
Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Rege-
lungen der neu gefassten Abschnitte der Abfallgebührensatzung außer Kraft.
Weilheim, den 20. Dezember 2012

Dr. Friedrich Zeller, Landrat
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